
 

  

S 5 KR 65/08

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Hessen
Sozialgericht Hessisches Landessozialgericht
Sachgebiet Krankenversicherung
Abteilung -
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 5 KR 65/08
Datum 20.06.2007

2. Instanz

Aktenzeichen L 8 KR 51/12
Datum 21.08.2014

3. Instanz

Datum 22.10.2014

Auf die Berufungen der KlÃ¤gerin zu 1) und des KlÃ¤gers zu 2) werden die
Bescheide der Beklagten vom 20. Juni 2007 in der Gestalt der beiden
Widerspruchsbescheide vom 28. Januar 2008 und vom 29. Januar 2008 sowie die
Ã�nderungsbescheide vom 12. Februar 2010 und die Bescheide vom 14. August
2012 aufgehoben. Es wird festgestellt, dass der KlÃ¤ger zu 2) in keinem
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis zur KlÃ¤gerin zu 1) ab dem 1. MÃ¤rz 2007 steht und
damit Versicherungspflicht in keinem Zweig der Sozialversicherung besteht.

Die Berufung der Beigeladenen zu 4) wird als unzulÃ¤ssig verworfen.

Die Beklagte trÃ¤gt hinsichtlich des Verfahrens der KlÃ¤gerin zu 1) die
Gerichtskosten und die auÃ�ergerichtlichen Kosten beider Instanzen.

Ferner trÃ¤gt die Beklagte die auÃ�ergerichtlichen Kosten des KlÃ¤gers zu 2) in
beiden Instanzen.

Die Beigeladene zu 4) trÃ¤gt die Kosten ihrer Berufung.

Im Ã�brigen haben die Beteiligten einander keine Kosten zu erstatten.
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Die Revision wird nicht zugelassen.

Der Streitwert wird fÃ¼r beide Instanzen auf jeweils 5.000 â�¬ festgesetzt.

Tatbestand

Zwischen den Beteiligten ist im Berufungsverfahren (noch) streitig, ob der KlÃ¤ger
zu 2) auf der Grundlage eines sozialversicherungspflichtigen
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses zur KlÃ¤gerin zu 1) der Versicherungspflicht zur
gesetzlichen Rentenversicherung und nach dem Recht der ArbeitsfÃ¶rderung
unterliegt.

Die KlÃ¤gerin zu 1) ist eine GmbH und Co. KG der A. Gruppe. KomplementÃ¤r GmbH
ist die A. Vertriebs-Verwaltungs GmbH (Beigeladene zu 4) und BerufungsklÃ¤gerin
zu 3)). Die KlÃ¤gerin zu 1) wurde von Herrn E. mit einer Stammeinlage von
25.000,00 â�¬ gegrÃ¼ndet. Er hÃ¤lt zu 100 % die GeschÃ¤ftsanteile dieser GmbH.
Der KlÃ¤ger zu 2) ist als Fremd-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer zum
alleinvertretungsberechtigten GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der KomplementÃ¤r GmbH
bestellt. Er ist an dieser GmbH nicht beteiligt.Â 

Die KlÃ¤gerin zu 1) wurde als GmbH und Co. KG mit notariellem
Gesellschaftsvertrag zum 1. MÃ¤rz 2007 (Gesellschaftsvertrag der KlÃ¤gerin zu 1)
im Rahmen des A. Beteiligungspartnerschaftssystems gegrÃ¼ndet. Die
KomplementÃ¤r GmbH ist die Beigeladene zu 4) und BerufungsklÃ¤gerin zu 3),
Kommanditisten sind Herr F., FirmengrÃ¼nder der A. Gruppe, und der KlÃ¤ger zu
2).
Der Gesellschaftsvertrag der KlÃ¤gerin zu 1) enthÃ¤lt u. a. folgende Regelungen:

â�¢Â Â  Â Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist der Direktvertrieb (Handel)
von tiefgekÃ¼hlten Lebensmitteln und Eis-SpezialitÃ¤ten, sonstigen A. Produkten
sowie die Bereitstellung und AusfÃ¼hrung von damit verbundenen Dienstleistungen
aller Art nach MaÃ�gabe des mit der Firma A. Dienstleistungs GmbH und Co. KG
geschlossenen VertragshÃ¤ndlervertrages; die Gesellschaft ist zu allen GeschÃ¤ften
und MaÃ�nahmen berechtigt, die dem vorstehenden GeschÃ¤ftszweck dienlich und
fÃ¶rderlich sind (Â§ 2 des Gesellschaftsvertrages der KlÃ¤gerin zu 1).Â 

â�¢Â Â  Â Das Gesellschaftskapital der KlÃ¤gerin zu 1) betrÃ¤gt 500.000 â�¬. Herr
F. ist mit einer Kommanditeinlage in HÃ¶he von 450.000 â�¬ und der KlÃ¤ger zu 2)
mit einer Kommanditeinlage in HÃ¶he von 50.000 â�¬ beteiligt. Die
KomplementÃ¤r GmbH ist weder zu einer Einlage berechtigt noch verpflichtet und
besitzt kein Stimmrecht. Die Kommanditisten sind am VermÃ¶gen der Gesellschaft
im VerhÃ¤ltnis ihrer Kommanditeinlage beteiligt. Die Kommanditeinlage ist zugleich
Haftungs-Einlage (Â§ 3 Gesellschaftsvertrag der KlÃ¤gerin zu 1).

â�¢Â Â  Â FÃ¼r jeden Kommanditisten werden folgende Konten gefÃ¼hrt:
Kapitalkonto, Gesellschafterdarlehenskonto, Verlustvortragskonto,
Verrechnungskonto (Â§ 5 Gesellschaftsvertrag der KlÃ¤gerin zu 1).
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â�¢Â Â  Â Der Beginn der Gesellschaft wurde auf den 1. MÃ¤rz 2007 und das Ende
auf den 28. Februar 2013 bestimmt. Dem KlÃ¤ger zu 2) wurde ein
KÃ¼ndigungsrecht zu jeder Zeit, frÃ¼hestens zum Ende einer 5jÃ¤hrigen Laufzeit
und Herrn F. ein einmaliges KÃ¼ndigungsrecht zum Ende der 6jÃ¤hrigen Laufzeit
des Vertrags eingerÃ¤umt. Im Ã�brigen endet die Gesellschaft automatisch, wenn
der zwischen der KlÃ¤gerin zu 1) und der A. Dienstleistungs GmbH und Co. KG
geschlossene VertragshÃ¤ndlers-Vertrag gekÃ¼ndigt wird. KÃ¼ndigt ein
Gesellschafter, wird die Gesellschaft von den verbleibenden Gesellschaftern
fortgesetzt (Â§ 6 Gesellschaftsvertrag der KlÃ¤gerin zu 1).

â�¢Â Â  Â Die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung und Vertretung der Gesellschaft obliegt allein
der KomplementÃ¤rgesellschaft, zu deren GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der als
Beteiligungspartner genannte KlÃ¤ger zu 2) bestellt worden ist. Der
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der KomplementÃ¤rgesellschaft wird von der
Gesellschaftsversammlung der KomplementÃ¤rgesellschaft bestellt und abberufen.
Die KlÃ¤gerin zu 1) erstattet der KomplementÃ¤rgesellschaft alle Aufwendungen,
die aus der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung der Gesellschaft entstehen einschlieÃ�lich der
VergÃ¼tung an den GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der KomplementÃ¤rgesellschaft. Die
KomplementÃ¤rgesellschaft nimmt an Gewinn und Verlust der KlÃ¤gerin zu 1) nicht
teil, erhÃ¤lt jedoch eine jÃ¤hrliche RisikoprÃ¤mie (HaftungsprÃ¤mie). Diese wird
gezahlt, auch wenn der Jahresabschluss der KlÃ¤gerin zu 1) keinen Ã�berschuss
ausweist (Â§ 7 Gesellschaftsvertrag der KlÃ¤gerin zu 1).

â�¢Â Â  Â Der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer erstellt fÃ¼r jedes GeschÃ¤ftsjahr der KlÃ¤gerin
zu 1) eine Gesamtplanung. Diese umfasst die MaÃ�nahme-/, Umsatz-/, Kosten- und
Ergebnisplanung sowie eine Investitions- und LiquiditÃ¤tsplanung. Grundlage der
Gesamtplanung sind die von der A. Dienstleistungs GmbH und Co. KG nach
MaÃ�gabe des VertragshÃ¤ndler-Vertrags zur VerfÃ¼gung zu stellenden
Planungstechniken und -instrumente. Hierbei wird der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer von A.
Dienstleistungs GmbH und Co. KG beraten. Der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer ist verpflichtet,
bis zu einem bestimmten Termin eines jeden Jahres der Gesellschafterversammlung
der KlÃ¤gerin zu 1) eine Gesamtplanung vorzulegen. Die Gesamtplanung wird fÃ¼r
die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung der KlÃ¤gerin zu 1) verbindlich, wenn die Gesellschaft
diese einstimmig beschlieÃ�t. Ist dies nicht erzielbar, wird die Gesamtplanung
einem PrÃ¼fungsausschuss zur Ã�berprÃ¼fung vorgelegt. Dieser setzt sich
zusammen aus dem als Beteiligungspartner genannten KlÃ¤ger zu 2), Herrn F.
(bzw. einen Gesellschafter der Familie F.) und dem GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer einer
anderen deutschen A. Vertriebsgesellschaft. Jedes Ausschussmitglied hat eine
Stimme. Kommt der Ausschuss nicht zu einer einstimmigen Beschlussfassung,
entscheidet der PrÃ¼fungsausschuss Ã¼ber die Gesamtplanung mit
Stimmenmehrheit seiner Mitglieder. Die beschlossene Gesamtplanung ist fÃ¼r die
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung solange verbindlich, als nicht durch Gesellschafterbeschluss
andere Planziffern verabschiedet werden (Â§ 8 Gesellschaftsvertrag der KlÃ¤gerin
zu 1.).

â�¢Â Â  Â BeschlÃ¼sse der Gesellschafterversammlung bedÃ¼rfen der einfachen
Mehrheit der in der Gesellschafterversammlung abgegebenen Stimmen, es sei
denn, Satzung oder Gesetz schreiben eine grÃ¶Ã�ere Mehrheit zwingend vor (z. B.
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BeschlÃ¼sse Ã¼ber KapitalerhÃ¶hung und -absetzungen, Umwandlung und
Ã�nderung der Gesellschaftsform, Ã�nderungen der Satzung sowie
Beschlussfassung Ã¼ber die Ã�nderung des mit der A. Dienstleistungs GmbH und
Co. KG geschlossenen VertragshÃ¤ndler-Vertrags und Ã¼ber ZufÃ¼hrung von
Kapital mit dem Ziel, eine AuflÃ¶sung der Gesellschaft wegen bilanzielle
Ã�berschuldung zu vermeiden, werden einstimmig gefasst). Eine Stimme entspricht
50 â�¬ des Gesellschaftskapitals nach MaÃ�gabe des Kapitalkontos. Der als
Beteiligungspartner bezeichnete KlÃ¤ger zu 2) hat kein Stimmrecht mehr, wenn er
aus wichtigem Grund als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der KomplementÃ¤rgesellschaft
abberufen worden ist (Â§ 9 Gesellschaftsvertrag der KlÃ¤gerin zu 1).

â�¢Â Â  Â Der sich nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrags der KlÃ¤gerin zu
1) berechnete Gewinn bzw. Verlust wird unter deren Kommanditisten nach deren
GeschÃ¤ftsanteilen verteilt. Die KomplementÃ¤rgesellschaft nimmt â��
unbeschadet der persÃ¶nlichen Haftung â�� nicht am Verlust der KlÃ¤gerin zu 1)
teil. Der Gewinn ist zunÃ¤chst zum Ausgleich der Verlustvortragskonten der
Kommanditisten zu verwenden. Nach diesem Ausgleich sind 10 % des auf den
Kommanditisten entfallenden Gewinnanteils seinem Gesellschafterdarlehnskonto
zuzufÃ¼hren bis 300 % seines Kapitalkontos. Der verbleibende Gewinn ist anteilig
auf die Verrechnungskonten der Gesellschafter zu verbuchen (Â§ 12
Gesellschaftsvertrag der KlÃ¤gerin zu 1).Â 

â�¢Â Â  Â Die KomplementÃ¤rgesellschaft kann Ã¼ber ihre nach der Jahresbilanz
zustehende VergÃ¼tung (Zinsen und RisikoprÃ¤mie) frei verfÃ¼gen. Die
Kommanditisten kÃ¶nnen zur Entrichtung der Steuern BetrÃ¤ge aus ihren
Verrechnungskonten in HÃ¶he der gesetzlichen Belastungen fÃ¼r Einkommens-
und Kirchensteuer entnehmen. Das Verrechnungskonto eines Kommanditisten darf
im Soll grundsÃ¤tzlich den Betrag seines Auseinandersetzungsguthaben nicht
Ã¼berschreiten. Im Fall der Ã�berschreitung ist mit den Ã¼brigen Gesellschaftern
eine Vereinbarung Ã¼ber die schrittweise Reduzierung zu treffen. Entnahmen zu
Lasten des Kapitalkontos sind ausgeschlossen (Â§ 13 Gesellschaftsvertrag der
KlÃ¤gerin zu 1).Â 

â�¢Â Â  Â Der als Beteiligungspartner bezeichnete KlÃ¤ger zu 2) ist einem â�� auch
â�� nachvertraglichen Wettbewerbsverbot unterworfen mit Vereinbarung einer
Vertragsstrafe (25.000 â�¬). Das nachvertragliche Wettbewerbsverbot ist fÃ¼r den
KlÃ¤ger zu 2) mit den Auseinandersetzungsregelungen nach Â§ 17 des
Gesellschaftsvertrags der KlÃ¤gerin zu 1) abgegolten (Â§ 16f. Gesellschaftsvertrag
der KlÃ¤gerin zu 1).Â 

â�¢Â Â  Â Im Fall des Ausscheidens eines Kommanditisten besitzt dieser gegen die
KlÃ¤gerin zu 1) entweder einen Anspruch auf ein Auszahlungsguthaben oder er
schuldet der KlÃ¤gerin zu 1) eine Auseinandersetzungsverpflichtung. Der Anspruch
bzw. der jeweilige Betrag errechnet sich nach den Regelungen des Â§ 17
Gesellschaftsvertrags der KlÃ¤gerin zu 1).Â 

â�¢Â Â  Â Ã�nderungen und ErgÃ¤nzungen bedÃ¼rfen der Schriftform.
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Der zwischen dem KlÃ¤ger zu 2) und der beigeladenen KomplementÃ¤r GmbH der
KlÃ¤gerin zu 1) geschlossene GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrag enthÃ¤lt u.a.
folgende Regelungen:

â�¢Â Â  Â Dieser Vertrag regelt das persÃ¶nliche RechtsverhÃ¤ltnis des KlÃ¤gers zu
2) in seiner Rolle als allein verantwortlicher GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der KomplementÃ¤r
GmbH. Da dieser Vertrag nur ein Teilbereich der Beteiligungspartnerschaft erfasst,
sind die Ã¼brigen Regelungen der KlÃ¤gerin zu 1) sowie diejenigen des
VertragshÃ¤ndlervertrages fÃ¼r eine WÃ¼rdigung nachstehende Regelung
zusÃ¤tzlich heranzuziehen (PrÃ¤ambel GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrag).

â�¢Â Â  Â Der KlÃ¤ger zu 2) wird ab 1. MÃ¤rz 2007 als alleinvertretungsberechtigter
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der KomplementÃ¤r GmbH tÃ¤tig. Diese ist allein zur
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung der KlÃ¤gerin zu 1) berechtigt. Daher obliegt dem KlÃ¤ger zu
2) die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung und Vertretung nicht nur nach MaÃ�gabe dieses
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrages sondern auch auf der Grundlage der
Satzung der GmbH und der Satzung der KlÃ¤gerin zu 1) unter BerÃ¼cksichtigung
der Weisung der jeweiligen Gesellschafterversammlungen. Der KlÃ¤ger zu 2)
verpflichtet sich den verbindlichen Unternehmenszielen der A. Gruppe und zur
Beachtung der verbindlichen FÃ¼hrungsgrundsÃ¤tze der A. Gruppe (Â§ 1
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrag).Â 

â�¢Â Â  Â Der KlÃ¤ger zu 2) bedarf zu allen Ã¼ber den normalen GeschÃ¤ftsbetrieb
hinausgehenden GeschÃ¤ften der vorherigen Zustimmung der
Gesellschafterversammlung der KomplementÃ¤r GmbH. Dies gilt insbesondere fÃ¼r
einzeln im Vertrag aufgezÃ¤hlte RechtsgeschÃ¤fte, die in der Gesamtplanung nach
Â§ 9 nicht vorgesehen sind (Erwerb, VerÃ¤uÃ�erung und Belastung von
GrundstÃ¼cken und grundstÃ¼cksgleichen Rechten; Anschaffung, Herstellung und
VerÃ¤uÃ�erung von AnlagevermÃ¶gen; Aufnahme von Krediten; Abschluss von
Miet-, Pacht-, Leasing- und sonstige DauervertrÃ¤ge; Ã�bernahme von
BÃ¼rgschaften, Garantien, Schuldverschreibungen oder Ã¤hnliche
Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen; Einstellung von Arbeitnehmern);
GewÃ¤hrung von Krediten an einen Gesellschafter, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer,
Arbeitnehmer oder Dritte, sowie die Stellung von Sicherheiten fÃ¼r solche Kredite,
Pensionszusagen an Arbeitnehmer auÃ�erhalb bereits bestehender oder Ã�nderung
bestehender Zusagen; Erteilung von Prokura und Generalvollmacht; Einleitung,
FÃ¼hrung und vergleichsweise Regelung von Rechtsstreitigkeiten mit einem Risiko
von mehr als 25.000 â�¬; Einstellung des Verkaufs einzelner Produkte sowie
Ã�nderung der Organisation des Unternehmens; einseitig rechtsgestaltende
WillenserklÃ¤rung hinsichtlich der von der Gesellschaft bzw. der KlÃ¤gerin zu 1) mit
Unternehmen der A. Gruppe geschlossenen VertrÃ¤ge; aktive Verkaufspolitik der
KlÃ¤ger zu 1) auÃ�erhalb deren Vertragsgebiets, insbesondere hinsichtlich
Neukundenwerbung oder -belieferung; das Vertreiben oder Anbieten anderer als A.
Produkte und -Dienstleistungen unter Ausnutzung der A. Vertriebsmittel und
â��wege (Â§ 2 GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrag).

â�¢Â Â  Â Es wurde ein jÃ¤hrliches Bruttoentgelt in HÃ¶he von 84.000 â�¬ (ohne
zusÃ¤tzliche VergÃ¼tung von Ã�berstunden), auszuzahlen in 12 gleichen
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TeilbetrÃ¤gen am Ende eines jeden Monats sowie die Zahlung von Auslagen und
Spesen vereinbart. Des Weiteren wurde die Zahlung der gesetzlich
vorgeschriebenen ArbeitgeberbeitrÃ¤ge zur Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und
Rentenversicherung (Â§ 3 GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrag), die
ZurverfÃ¼gungstellung eines GeschÃ¤ftswagens (Â§ 4 GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-
Anstellungsvertrag), ein Urlaubsanspruch von 30 Tagen im Jahr (Â§ 5
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrag) und die Fortzahlung im Krankheitsfall nach
den gesetzlichen Lohnfortzahlungsregelungen vereinbart.

â�¢Â Â  Â Der KlÃ¤ger zu 2) unterliegt einem Wettbewerbsverbot (Â§ 7
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrag).

â�¢Â Â  Â Der Beginn des Vertrags wurde bestimmt auf den 1. MÃ¤rz 2007 und das
Ende zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens einer KÃ¼ndigung oder AuflÃ¶sung der
KlÃ¤gerin zu 1), mit Niederlegung des Amts als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer oder Vollendung
seines 65. Lebensjahres oder dem Widerruf seiner GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerbestellung
aus wichtigem Grund (Â§ 8 GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrag). Als wichtige
GrÃ¼nde eines Widerrufs werden insbesondere genannt:

â�¢Â Â  Â die Weigerung einen Gesamtplan fristgemÃ¤Ã� nach den vertraglichen
Regelungen zu erstellen,

â�¢Â Â  Â eine Abweichung der verbindlichen Gesamtplanung in 2
aufeinanderfolgenden GeschÃ¤ftsjahren hinsichtlich des festgelegten Umsatzes
bzw. der festgelegten Kosten in einer nach dem Vertrag festgelegten Berechnung,

â�¢Â Â  Â mehrfache VerstÃ¶Ã�e gegen die Bestimmung der A. Organisations-
Richtlinien mit der Folge der GefÃ¤hrdung der QualitÃ¤t der Produkte bzw. der
GefÃ¤hrdung des Ansehens der Marke oder die DurchfÃ¼hrung von GeschÃ¤ften
ohne vorherige Zustimmung,

â�¢Â Â  Â Angriff gegenÃ¼ber A. Rechte an einem gewerblichen oder geistigen
Eigentum bzw. Unterlassen solche Rechte zu verteidigen, VerstÃ¶Ã�e gegen
Geheimhaltung- und Wettbewerbsgebote oder Ã¤hnlich gravierende VerstÃ¶Ã�e
oder gegen sonstige Verpflichtung aus der Beteiligungspartnerschaft, welche die
KomplementÃ¤r GmbH oder die KlÃ¤gerin zu 1) nicht unwesentlich schÃ¤digen,

â�¢Â Â  Â unzureichende ErfÃ¼llung der Anforderungen, z.B. wegen
krankheitsbedingter TÃ¤tigkeitsbeeintrÃ¤chtigung an mehr als insgesamt 70
Werktagen in einem GeschÃ¤ftsjahr oder z.B. wegen Zwangsvollstreckung gegen
den KlÃ¤ger zu 2.) persÃ¶nlich.

Der KlÃ¤ger zu 2) ist als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der KomplementÃ¤r GmbH verpflichtet,
fÃ¼r jedes GeschÃ¤ftsjahr der KlÃ¤gerin zu 1) eine Gesamtplanung
(MaÃ�nahmen-/, Umsatz-/, Kosten- und Ergebnisplanung sowie eine Investitions-
und LiquiditÃ¤tsplanung) auf der Grundlage der von der A. Dienstleistungs GmbH
und Co. KG zur VerfÃ¼gung gestellten Planungstechniken und Â instrumente zu
erstellen, dabei die spezifischen Gegebenheiten der KlÃ¤gerin zu 1) zu
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berÃ¼cksichtigen und sich durch die A. Dienstleistungs GmbH und Co. KG beraten
zu lassen. Dieser Gesamtplan hat der KlÃ¤ger zu 2) der Gesellschaftsversammlung
der KlÃ¤gerin zu 1) bis zu einem bestimmten Termin vorzulegen (Â§ 9 Nr. 1. â�� 2.
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrag). Die weiteren Regelungen des
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrags zur verbindlichen Beschlussfassung der
Gesellschafterversammlung der KlÃ¤gerin zu 1) Ã¼ber die vorgelegte
Gesamtplanung, Konstituierung eines PrÃ¼fungsausschusses im Falle der nicht
einstimmigen Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung der
KlÃ¤gerin zu 1), der Zusammensetzung des PrÃ¼fungsausschusses und seiner
Beschlussfassung entsprechen dem Gesellschaftervertrag der KlÃ¤gerin zu 1).

ErgÃ¤nzung und Ã�nderung dieses Vertrages bedÃ¼rfen der Schriftform und der
ausdrÃ¼cklichen Bezugnahme auf diesen Vertrag (Â§ 12 Nr. 1. GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-
Anstellungsvertrag).

Die A. Dienstleistungs GmbH und Co. KG beantragte im Februar 2007 bei der
RechtsvorgÃ¤ngerin der beigeladenen Krankenkasse den Antrag festzustellen, der
KlÃ¤ger zu 2) stehe aufgrund seiner TÃ¤tigkeit ab 1. MÃ¤rz 2007 als
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der KomplementÃ¤r GmbH (Beigeladenen zu 4) und als
gesetzlicher Vertreter der KlÃ¤gerin zu 1) weder in einem
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis zur KlÃ¤gerin zu 1) noch zur Beigeladenen zu 4) (Bl. 2
VwA). Dieser Antrag leitete die Krankenkasse an die Beklagte weiter.Â 

Die Beklagte hÃ¶rte die beigeladene KomplementÃ¤r GmbH und den KlÃ¤ger zu 2)
mit gleichlautenden Schreiben vom 28. September 2006 an und fÃ¼hrte aus, es sei
beabsichtigt festzustellen, der KlÃ¤ger zu 2) Ã¼be seine TÃ¤tigkeit als
mitarbeitender Kommanditist und GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der KomplementÃ¤rin bei der
KlÃ¤gerin zu 1) abhÃ¤ngig und in einem sozialversicherungspflichtigen
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis aus. Es hÃ¤nge vom Einzelfall ab, ob ein Kommanditist
abhÃ¤ngig BeschÃ¤ftigter einer Kommanditgesellschaft sei. Der KlÃ¤ger zu 2)
arbeite als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer entsprechend der Vereinbarungen des
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrages. Er sei aufgrund dessen zur Mitarbeit
verpflichtet. Im Ã�brigen beinhalte der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrag
arbeitsrechtliche Vereinbarungen. Der KlÃ¤ger zu 2) habe durch die HÃ¶he seiner
Kommanditeinlage keinen maÃ�geblichen Einfluss auf die Gesellschaft.Â 

Dem entgegnete der KlÃ¤ger zu 2), richtig sei, dass die VertrÃ¤ge des
Beteiligungspartnerschaftssystems sowohl Elemente eines abhÃ¤ngigen als auch
solche eines selbststÃ¤ndigen VerhÃ¤ltnisses erkennen lieÃ�en. Die
SozialversicherungstrÃ¤ger hÃ¤tten in der Ã¼ber 20jÃ¤hrigen Geschichte des A.
Beteiligungspartnerschaftssystems immer die Elemente der SelbststÃ¤ndigkeit als
Ã¼berwiegend angesehen. Insoweit verwies er auf in Kopie beigefÃ¼gte
anderslautende Entscheidungen (Krankenkassen und BfA). Verkannt werde sein
Unternehmerrisiko, welches er als Beteiligungspartner zu tragen habe. Dieses
Unternehmerrisiko prÃ¤ge das Gesamtbild seiner Stellung und seiner TÃ¤tigkeit
derart, dass diese Elemente der SelbststÃ¤ndigkeit Ã¼berwÃ¶gen. Folgende
Elemente seinen maÃ�geblich:Â 
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â�¢Â Â  Â seine Beteiligung an der KlÃ¤gerin zu 1) als Kommanditist, der
Gesellschaftsvertrag sei fÃ¼r 6 Jahre unkÃ¼ndbar, seine Abberufung als
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerstellung sei nur bei Vorliegen eines wichtigen Grunds mÃ¶glich;
â�¢Â Â  Â im Falle seines Ausscheidens als Kommanditist kÃ¶nne sowohl ein
Anspruch auf eine Abfindung als auch eine Auseinandersetzungsverpflichtung
entstehen, abhÃ¤ngig vom wirtschaftlichen Erfolgt seiner TÃ¤tigkeit.

Er sei deshalb davon Ã¼berzeugt, dass er selbststÃ¤ndig sei.

Die Beklagte stellte mit gleichlautenden Bescheiden vom 20. Juni 2007, gerichtet an
die beigeladene KomplementÃ¤r GmbH und an den KlÃ¤ger zu 2), fest, der KlÃ¤ger
zu 2) sei seit 1. MÃ¤rz 2007 in seiner TÃ¤tigkeit als mitarbeitender Kommanditist
bei der klagenden GmbH & Co. KG im Rahmen eines abhÃ¤ngigen
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses tÃ¤tig.

Dagegen legten der KlÃ¤ger zu 2) und die KlÃ¤gerin zu 1) Widerspruch ein.
MaÃ�geblich fÃ¼r die SelbststÃ¤ndigkeit des KlÃ¤gers zu 2) sei, dass er fÃ¼r jedes
GeschÃ¤ftsjahr in eigener Verantwortung eine Gesamtplanung entwerfe. Ã�ber
diese Gesamtplanung werde gemÃ¤Ã� dem Gesellschaftsvertrag der KlÃ¤gerin zu
1) entschieden. An der Entscheidung habe der KlÃ¤ger zu 2) als Kommanditist
Anteil. Die Gesellschafterversammlung der KlÃ¤gerin zu 1) habe Ã¼ber die
Gesamtplanung nur einstimmig zu entscheiden. FÃ¼r den Fall, dass die
Gesamtplanung nicht beschlossen werde, werde ein PrÃ¼fungsausschuss
einberufen. Diesem gehÃ¶re der KlÃ¤ger zu 2) als Beteiligungspartner zwingend an.
Auch der PrÃ¼fungsausschuss fasse seinen Beschluss einstimmig. Der KlÃ¤ger zu
2) sei somit an der Gesamtplanung maÃ�geblich beteiligt. Gegen seinen Willen
kÃ¶nne nichts beschlossen werden. Auch bestehe keine Weisungsgebundenheit.
Sein unternehmerisches Risiko ergebe sich aus der Auseinandersetzungsregelung
im Gesellschaftsvertrag der KlÃ¤gerin zu 2). Er kÃ¶nne Schuldner eines
sogenannten Auseinandersetzungssolls sein, als Quittung fÃ¼r den
unternehmerischen Misserfolg.

Die Beklagte wies den Widerspruch gegenÃ¼ber der KlÃ¤gerin zu 1) mit
Widerspruchsbescheid vom 28. Januar 2008 und gegenÃ¼ber dem KlÃ¤ger zu 2)
mit Widerspruchsbescheid vom 29. Januar 2008 als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. Zur
BegrÃ¼ndung trug die Beklagte in beiden Widerspruchsbescheiden im
Wesentlichen vor, der KlÃ¤ger zu 2) fÃ¼hre seine TÃ¤tigkeit als mitarbeitender
Kommanditist und GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der KomplementÃ¤rin GmbH bei der
KlÃ¤gerin zu 1) im Rahmen eines abhÃ¤ngigen versicherungspflichtigen
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses aus. Der KlÃ¤ger zu 2) sei an der klagenden GmbH
& Co. KG lediglich mit 10 % des GeschÃ¤ftskapitals beteiligt. An der
KomplementÃ¤r GmbH sei der KlÃ¤ger nicht beteiligt. Die Vertretungsmacht und
die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung seien nach den einschlÃ¤gigen Vorschriften des HGB fÃ¼r
Kommanditisten ausgeschlossen. Zu prÃ¼fen sei daher, ob der KlÃ¤ger als
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der KomplementÃ¤r GmbH, die die Geschicke der KG leite und
maÃ�geblichen Einfluss nehmen kÃ¶nne. Dies sei nicht der Fall. Der KlÃ¤ger sei am
Kapital der KomplementÃ¤r GmbH nicht beteiligt. Er besitze deshalb keine eigene
Rechtsmacht, um BeschlÃ¼sse der Mehrheitsgesellschafter abzuwehren. Nach dem
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GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrag und auch der Satzung der KG mÃ¼sse der
KlÃ¤ger zu allen Ã¼ber den gewÃ¶hnlichen GeschÃ¤ftsbetrieb hinausgehenden
Entscheidungen die Zustimmung der Gesellschafterversammlung einholen. Seine
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerbestellung kÃ¶nne widerrufen werden. BeschlÃ¼sse der
KomplementÃ¤r GmbH erfolgten grundsÃ¤tzlich mit einfacher Mehrheit. Dem stehe
nicht entgegen, dass der KlÃ¤ger zu 2) einem abgeschwÃ¤chten Weisungsrecht
hinsichtlich Arbeitszeit, Arbeitsort und AusÃ¼bung seiner
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrertÃ¤tigkeit unterliege. Nur ausnahmsweise sei bei sogenannten
Fremd-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrern ohne Kapitalbeteiligung abhÃ¤ngige
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisse zu verneinen. Dies sei z. B. im Falle einer Familien-
GmbH der Fall. Solche familienhaften Bindungen seien vorliegend nicht gegeben.
AuÃ�erdem werde dem KlÃ¤ger zu 2) arbeitsnehmertypische Leistungen wie
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und bezahlter Urlaub gewÃ¤hrt. Daneben seien
die Alleinvertretungsberechtigung und die Befreiung vom
Selbstkontrahierungsverbot Indizien fÃ¼r das Vorliegen einer selbststÃ¤ndigen
TÃ¤tigkeit. In der Gesamtheit betrachtet sei der KlÃ¤ger zu 2) in seiner TÃ¤tigkeit
als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer bei der GmbH funktionsgerecht dienend eingebunden.
MaÃ�geblichen Einfluss auf die Geschicke der Gesellschaft und demzufolge auf die
KG kÃ¶nne er nicht nehmen.

Dagegen haben beide KlÃ¤ger Klage vor dem Sozialgericht Kassel erhoben.Â 

Zur BegrÃ¼ndung haben sie gemeinsam ausgefÃ¼hrt, Gegenstand der
Entscheidung der Beklagten sei allein die Feststellung, ob der KlÃ¤ger zu 2) zur
klagenden GmbH & Co. KG in einem abhÃ¤ngigen BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis
stehe und insoweit ein unternehmerisches Risiko trage. Zwar erhalte er aus dem
mit der KomplementÃ¤r GmbH geschlossenen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-
Anstellungsvertrag feste BezÃ¼ge, allerdings seien die
Auseinandersetzungsregelungen des Gesellschaftsvertrages der KlÃ¤gerin zu 1) als
KG nicht zu Ã¼bersehen. Eine AbhÃ¤ngigkeit und Fremdbestimmtheit sei nach dem
einschlÃ¤gigen Vertragswerken grundsÃ¤tzlich von der A. Gruppe nicht gewollt,
denn man wolle die jeweiligen Beteiligungspartner wie den KlÃ¤ger zu 2.)
unternehmerisch einbinden und deshalb auch motivieren. Es wurde der
Gesellschafter-Beschluss der KlÃ¤gerin zu 1) vom 17. November 2010 zum
Verlustanteil der Kommanditisten fÃ¼r das GeschÃ¤ftsjahr 2009/2010 und die
Ã¼berschlÃ¤gige Berechnung eines Auseinandersetzungsguthabens bzw. einer
-verpflichtung des KlÃ¤gers zu 2) fÃ¼r das Jahr 2009 und 2010 vorgelegt. Im
Ã�brigen fÃ¼hre der KlÃ¤ger zu 2) seine TÃ¤tigkeit als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der
KomplementÃ¤r GmbH nicht in abhÃ¤ngiger BeschÃ¤ftigung aus. Unzutreffend sei
insbesondere die Auffassung der Beklagten, der KlÃ¤ger zu 2) kÃ¶nne auf die
Geschicke der KG keinen maÃ�geblichen Einfluss nehmen. Eine solche
EinflussmÃ¶glichkeit ergebe sich aus der Verpflichtung des KlÃ¤gers zu 2), jÃ¤hrlich
eine Gesamtplanung zu erstellen. Ã�ber diese Gesamtplanung sei nach den
GesellschaftsvertrÃ¤gen einstimmig zu entscheiden. Der ggf. einzuberufende
PrÃ¼fungsausschuss entscheide ebenfalls einstimmig, in dem der KlÃ¤ger zu 2)
ebenfalls Mitglied sei.

Dem hat sich die Beklagte nicht anschlieÃ�en kÃ¶nnen. Festzustellen sei, dass der
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KlÃ¤ger zu 2) als Kommanditist in einer vorgegebenen Betriebsordnung tÃ¤tig sei
und keinerlei EinflussmÃ¶glichkeiten auf die von ihm zu erbringende Arbeitsleistung
habe. Er sei am Stammkapital der KomplementÃ¤r GmbH nicht beteiligt. Er habe
somit keinen maÃ�geblichen Einfluss auf die Geschicke dieser GmbH. Er besitze
insoweit auch keine SperrminoritÃ¤t. Der KlÃ¤ger zu 2) kÃ¶nne auf Grund seines
Kommanditisten-Anteils keinen maÃ�geblichen Einfluss auf die
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung nehmen. Die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung der KG obliege
ausschlieÃ�lich der KomplementÃ¤r-GmbH als persÃ¶nlich haftende
Gesellschafterin.

Die Beklagte hat mit Ã�nderungsbescheid vom 12. Februar 2010 gegenÃ¼ber der
KlÃ¤gerin zu 1) die angefochtenen Bescheide abgeÃ¤ndert und festgestellt, der
KlÃ¤ger zu 2) unterliege in der seit dem 1. MÃ¤rz 2007 ausgeÃ¼bten
BeschÃ¤ftigung als mitarbeitender Kommanditist und GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der
KomplementÃ¤r GmbH der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Kranken- und
Rentenversicherung sowie der sozialen Pflegeversicherung und dem Recht der
ArbeitsfÃ¶rderung. Der gegenÃ¼ber dem KlÃ¤ger zu 2) ergangene Bescheid
enthÃ¤lt den Zusatz â��bei der A. Vertrieb GmbH & Co. KGâ��.

Im Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung hat das Sozialgericht den KlÃ¤ger zu 2)
persÃ¶nlich angehÃ¶rt. Er Ã¤uÃ�erte sich dahingehend, er kÃ¶nne nicht sagen, in
welcher Eigenschaft er Â  juristisch gesehen â�� ein operatives GeschÃ¤ft betreibe.
Der VertragshÃ¤ndler-Vertrag bestehe zwischen der klagenden KG und einer A.
Dienstleistungsgesellschaft. Die KG habe rund 40 Angestellte, davon seien 33
Verkaufsfahrer. Es handele sich dabei um sozialversicherungspflichtige
BeschÃ¤ftigte. Soweit er wisse, habe ein PrÃ¼fungsausschuss noch nie tagen
mÃ¼ssen. Er fÃ¼hle sich als selbststÃ¤ndiger Unternehmer. Er kÃ¶nne relativ frei
Schalten und Walten. MietvertrÃ¤ge und die gesamten Fahrzeuge liefen Ã¼ber die
KG. Aktuell beschÃ¤ftige die KG 33 Fahrer. Der aktuelle Gesamtplan sehe allerdings
nur 31 vor. Er habe 2 Fahrer eigenmÃ¤chtig eingestellt. Er kÃ¶nne auch ohne
Nachfragen ein Fahrzeug bestellen. Erst kÃ¼rzlich habe er ein solches fÃ¼r 40.000
â�¬ bestellt.

Das Sozialgericht hat mit Urteil vom 24. November 2011 die Klage abgewiesen. Zur
BegrÃ¼ndung hat es im Wesentlichen ausgefÃ¼hrt, die Beklagte habe
rechtmÃ¤Ã�ig mit den angefochtenen Bescheiden und den beiden Bescheiden vom
12. Februar 2010 die Sozialversicherungspflicht des KlÃ¤gers zu 2) in den
verschiedenen Zweigen der Sozialversicherung aufgrund seiner TÃ¤tigkeit als
mitarbeitender Kommanditist und als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Beigeladenen zu 4),
der KomplementÃ¤rin GmbH der KlÃ¤gerin zu 1), im Rahmen eines abhÃ¤ngigen
und damit dem Grunde nach sozialversicherungspflichtigen
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses festgestellt. Die Beklagte habe mit den
Ã�nderungsbescheiden vom 12. Februar 2010 der Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts zur UnzulÃ¤ssigkeit einer Elementenfeststellung Rechnung
getragen. Dieser sei gemÃ¤Ã� Â§ 96 SGG Gegenstand beider Klagen geworden.Â 

Auch wenn der Ausgangsbescheid gegenÃ¼ber der Beigeladenen zu 4) ergangen
sei, sei der Widerspruchsbescheid gegenÃ¼ber der KlÃ¤gerin zu 1) nicht
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aufzuheben. Es sei davon auszugehen, dass bereits der ursprÃ¼ngliche
Ausgangsbescheid auch der klagenden GmbH & Co. KG bekannt gegeben worden
sei. Es sei davon auszugehen, dass die beigeladene GmbH als Vertretungsorgan der
KlÃ¤gerin zu 1) von diesem Bescheid in Kenntnis gesetzt habe. Zudem habe sie
Widerspruch gegen diesen Bescheid erhoben.Â 

Â§ 7 Abs. 1 SGB IV sei maÃ�geblich fÃ¼r die Beurteilung des Status des KlÃ¤gers zu
2). Danach sei BeschÃ¤ftigung die nicht selbststÃ¤ndige Arbeit, insbesondere in
einem ArbeitsverhÃ¤ltnis. Nach Â§ 7 Abs. 1 SGB IV seien Anhaltspunkte fÃ¼r eine
BeschÃ¤ftigung eine TÃ¤tigkeit nach Weisung und einer Eingliederung in die
Arbeitsorganisation des Weisungsgebers.Â 

Nach den dazu von der Rechtsprechung entwickelten GrundsÃ¤tzen Ã¼be der
KlÃ¤ger zu 2) seine TÃ¤tigkeit bei der KlÃ¤gerin zu 1) als FremdgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer
der Beigeladenen zu 4) und als mitarbeitender Kommanditist abhÃ¤ngig
beschÃ¤ftigt aus. Zwar weise das einschlÃ¤gige Vertragswerk Elemente einer
selbststÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit als auch einer abhÃ¤ngigen BeschÃ¤ftigung auf. In
ihrer Gesamtschau Ã¼berwÃ¶gen jedoch die Elemente einer abhÃ¤ngigen
BeschÃ¤ftigung des KlÃ¤gers zu 2).

Entscheidend fÃ¼r die GesamtwÃ¼rdigung sei, dass der KlÃ¤ger zu 2) an der
Beigeladenen zu 4) nicht beteiligt und somit FremdgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer dieser GmbH
sei. Nach dem GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrag mit der GmbH sei der KlÃ¤ger
zu 2) in seiner GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-TÃ¤tigkeit in das A. Modell verbindlich
eingebunden. Er sei in der Art seiner GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung nicht frei, sondern habe
diese unter bestmÃ¶glichster BerÃ¼cksichtigung der A. FÃ¼hrungsgrundsÃ¤tze zu
leisten. Es werde aus dem einschlÃ¤gigen Vertragswerk deutlich, dass fÃ¼r den
KlÃ¤ger zu 2) es verpflichtend sei, im Rahmen seiner GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung diese
FÃ¼hrungsgrundsÃ¤tze anzuwenden. So mÃ¼sse sich der KlÃ¤ger zu 2) bei
Erstellung der jÃ¤hrlichen Gesamtplanung auf Grund des
VertragshÃ¤ndlervertrages, den zur VerfÃ¼gung gestellten Planungstechniken und
Â instrumenten bedienen und sich durch die A. Dienstleistungs GmbH und Co. KG
beraten lassen. Welchen Einfluss diese habe, zeige sich auch daran, dass das
vorliegende Statusfeststellungsverfahren nicht durch den KlÃ¤ger zu 2), sondern
durch die A. Dienstleistungs GmbH und Co. KG eingeleitet worden sei. Auch sei
davon auszugehen, dass das Widerspruchsschreiben nicht von dem KlÃ¤ger zu 2)
selber gefertigt worden sei. Nach ihrem persÃ¶nlichen Eindruck von dem KlÃ¤ger zu
2) habe er Art, AusmaÃ� und Verquickung der verschiedenen Vertragswerke nicht
vollstÃ¤ndig verstanden. FÃ¼r eine abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung spreche auch, dass
der KlÃ¤ger zu 2) an der KomplementÃ¤r GmbH nicht beteiligt sei, Anspruch auf
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sowie auf bezahlten Urlaub habe und eine feste,
erfolgsunabhÃ¤ngige VergÃ¼tung erhalte. Zwar sei der Widerruf seiner Bestellung
zum GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer auf den Fall eines wichtigen Grundes beschrÃ¤nkt.
Allerdings ende der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrag, wenn der KlÃ¤ger zu 2)
als Kommanditist bei der KlÃ¤gerin zu 1) ausscheide. Nach dem
Gesellschaftsvertrag der KlÃ¤gerin zu 1) sei dies der Fall, wenn
VertragshÃ¤ndlervertrag zwischen der A. Dienstleistungs GmbH & Co. KG und der
KlÃ¤gerin zu 1) ende. Dies bedeute, dass die vorzeitige Beendigung des
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GesellschaftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrages durch die KÃ¼ndigung des
VertragshÃ¤ndlervertrages als auch durch die KlÃ¤gerin zu 1) mÃ¶glich sei. Ferner
spreche Â§ 2 des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrags fÃ¼r das abhÃ¤ngige
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis. Danach bedÃ¼rfe der KlÃ¤ger zu 2) die vorherige
Zustimmung der Gesellschafterversammlung zu allen Ã¼ber den normalen
GeschÃ¤ftsbetrieb hinausgehenden GeschÃ¤ften und somit letztlich zu allen
GeschÃ¤ften, die in der Gesamtplanung nicht vorgesehen und nicht genehmigt
seien. Dies zeige letztlich auch, dass der KlÃ¤ger zu 2) durch die
FÃ¼hrungsgrundsÃ¤tze der A. Gruppe inhaltlich in seiner Arbeit beschrÃ¤nkt und
damit in der Art seiner TÃ¤tigkeit einem sehr engen Korsett unterworfen sei. Zum
anderen seien zahlreiche Elemente eines klassischen
Arbeitsnehmeranstellungsvertrages enthalten. DemgegenÃ¼ber habe der KlÃ¤ger
zu 2), dadurch, dass er die Jahresgesamtplanung der Gesellschafterversammlung
vorlegen mÃ¼sse, ein gewisses MaÃ� an Einfluss auf die Geschicke der
KomplementÃ¤r GmbH und damit der GmbH & Co. KG. Dieser Einfluss sei aber
abgeschwÃ¤cht. Die Erstellung erfolge nach den A. FÃ¼hrungsgrundsÃ¤tzen und
nach den von der A. Dienstleistungs GmbH & Co. KG zur VerfÃ¼gung gestellten
Planungstechniken und -instrumenten. Der KlÃ¤ger zu 2) sei als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer
frei, das MaÃ� der Investition und den Bedarf an Kosten und Sachmitteln sowie an
Angestellten auszuwÃ¤hlen und der Gesellschafterversammlung zur
Beschlussfassung vorzulegen. Auch mÃ¼sse im Rahmen der
Gesellschafterversammlung der KlÃ¤gerin zu 1) Einstimmigkeit hinsichtlich der
Gesamtplanung erzielt werden. Der KlÃ¤ger zu 2) kÃ¶nne die von ihm erstellte
Gesamtplanung zwar nicht alleine durchsetzen, jedoch eine Entscheidung stoppen.
Auch sei er in das weitere Verfahren des PrÃ¼fungsausschusses beteiligt. Dieser
fasse seinen Beschluss einstimmig. Wenn allerdings eine einstimmige
Beschlussfassung Ã¼ber die Gesamtplanung scheitere, werde mit
Mehrheitsbeschluss entschieden (Â§ 8 Ziffer 2.2.3). Damit kÃ¶nne letztlich dem
KlÃ¤ger zu 2) von den anderen Mitgliedern des PrÃ¼fungsausschusses eine
(andere) Gesamtplanung aufgezwungen werden. Nach Angaben des KlÃ¤gers zu 2)
sei bislang ein PrÃ¼fungsausschuss nicht einberufen worden. Dies kÃ¶nne damit
erklÃ¤rt werden, dass Art und AusmaÃ� der Erstellung des Gesamtplanes ohnehin
nach A. FÃ¼hrungsgrundsÃ¤tzen und Planungstechniken erfolge und die Freiheit
des KlÃ¤gers zu 2) auch hier denkbar gering sei.Â 

Nicht zu verkennen sei, dass der KlÃ¤ger zu 2) sich als selbststÃ¤ndiger
Unternehmer ansehe. Dies spreche allerdings nicht entscheidend fÃ¼r eine
selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit. Vielmehr gebe es bei leitenden Angestellten,
Prokuristen oder auch FremdgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer kein Weisungsrecht wie bei einem
einfachen Angestellten. Sie unterlÃ¤gen letztlich nur den
GesellschafterbeschlÃ¼ssen. In deren Umsetzung bestehen fÃ¼r diesen
Personenkreis in ihrer tÃ¤glichen Arbeit keine Einmischungen. Dies habe seine
Ursache darin, dass es sich um Dienste hÃ¶herer Art handele.Â 

Besondere Rechtsmacht besitze der KlÃ¤ger zu 2) nach den VertrÃ¤gen nicht.
DemgegenÃ¼ber wiege die Tatsache, dass der KlÃ¤ger zu 2) gemÃ¤Ã� Â§ 181 BGB
vom Selbstkontrahierungsverbot befreit sei und nur aus wichtigem Grund abberufen
werden kÃ¶nne, gering.
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Der KlÃ¤ger zu 2) kÃ¶nne als mitarbeitender Kommanditist und auf Grund seiner
Beteiligung am Stammkapital der KlÃ¤gerin zu 1) keinen entscheidenden Einfluss
auf die Geschicke der KomplementÃ¤r GmbH bzw. insbesondere der KlÃ¤gerin zu 1)
ausÃ¼ben. Dies drÃ¼cke sich in seiner 10%igen Beteiligung am Stammkapital aus,
dem fehlenden wesentlichen unternehmerischen Risiko im Vergleich zur 90%igen
Stammkapitaleinlage des Herrn F. DarÃ¼ber hinaus seien, mit Ausnahme der
BeschlÃ¼sse Ã¼ber die Gesamtplanung, die BeschlÃ¼sse der KlÃ¤gerin zu 1) mit
einfacher Mehrheit zu fassen. Ein Anteil von 50 â�¬ entspreche einer Stimme. Den
wesentlichen Einfluss Ã¼be Herr F. aus. Einen gewissen Einfluss habe der KlÃ¤ger
zu 2) â�� wie erÃ¶rtert â�� durch die Erstellung der jÃ¤hrlichen Gesamtplanung.
Dies fÃ¼hre jedoch nach dem Gesellschaftsvertrag der KlÃ¤gerin zu 1) nicht zu
einem wesentlichen Einfluss des KlÃ¤gers zu 2) auf deren
GesellschaftsbeschlÃ¼sse. Auch trage der KlÃ¤ger zu 2) fÃ¼r den Fall des
Ausscheidens und der Auseinandersetzung der KG kein hohes unternehmerisches
Risiko. Die Haftung des Kommanditisten sei auf seine Haftungseinlage beschrÃ¤nkt.

Gegen das am 5. Januar 2012 zugestellte Urteil haben am 3. Februar 2012 die
KlÃ¤gerin zu 1) und der KlÃ¤ger zu 2) sowie die beigeladene KomplementÃ¤r GmbH
(Beigeladene zu 4) Berufung eingelegt.

Die Beklagte hat im Laufe des Berufungsverfahrens mit Bescheid vom 3. Juli 2012
ihren Bescheid vom 20. Juni 2007 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
28. Januar 2008 abgeÃ¤ndert und festgestellt, der KlÃ¤ger zu 2) unterliege in der
seit 1. MÃ¤rz 2007 ausgeÃ¼bten BeschÃ¤ftigung als mitarbeitender Kommanditist
und GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer bei der KlÃ¤gerin zu 1) der Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung und nach dem Recht der ArbeitsfÃ¶rderung.
Zugleich hat die Beklagte festgestellt, eine Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Krankenversicherung besteht nicht. ErgÃ¤nzend dazu hat die Beklagte mit Bescheid
vom 14. August 2012 festgestellt, dass eine Pflichtversicherung des KlÃ¤gers zu 2)
aufgrund dieser TÃ¤tigkeit zur Sozialen Pflegeversicherung nicht besteht.Â 

Zur BegrÃ¼ndung der Berufung wiederholen und vertiefen die KlÃ¤gerin zu 1) und
der KlÃ¤ger zu 2) sowie die Beigeladene zu 4) den bisherigen Vortrag. Es werden
ergÃ¤nzend der zwischen der KlÃ¤gerin zu 1) und der A. Dienstleistungs GmbH und
Co. KG am 4. Januar 2007 geschlossene VertragshÃ¤ndler-Vertrag, die schriftlichen
FÃ¼hrungsgrundsÃ¤tze der Unternehmenskultur der A. Unternehmen und ein
Formvertrag des A. Beteiligungspartnerschaftsmodells vorgelegt. Die
BerufungsklÃ¤ger fÃ¼hren aus, unklar sei, auf welcher Konstellation das
Sozialgericht seine Entscheidung zum sozialversicherungsrechtlichen Status des
KlÃ¤gers zu 2) abstelle. Das A. Beteiligungspartnerschaftsmodell sei mit einem
Franchise nicht vergleichbar. Die Unternehmenskultur der A. Gruppe habe das Ziel,
den sozialen Frieden sicherzustellen. Eine enge Eingliederung des
Beteiligungspartners â�� wie den KlÃ¤ger zu 2) â�� sei nicht beabsichtigt. Dieser
habe keinen Vorgesetzten. Trotz seiner Verpflichtung, Techniken und Instrumente
der A. Dienstleistungs GmbH und Co. KG bei der Erstellung der jÃ¤hrlichen
Gesamtplanung zu nutzen, sei er in seinen wirtschaftlichen AktivitÃ¤ten frei. Auch
kÃ¶nne er von den Vorgaben der Gesamtplanung abweichen. Dies habe seine
Ã�uÃ�erung in der mÃ¼ndlichen Verhandlung vor dem Sozialgericht ergeben. Im
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Ã�brigen trage der KlÃ¤ger zu 2) ein unternehmerisches Risiko. Im Falle seines
Ausscheidens aus der KlÃ¤gerin zu 1) sei seine Auseinandersetzungsverpflichtung
gegenÃ¼ber der Gesellschaft nicht auf seine Kommanditisten-Einlage von 50.000
â�¬ beschrÃ¤nkt.Â 

Die KlÃ¤gerin zu 1), der KlÃ¤ger zu 2) und die Beigeladene zu 4) beantragen
sinngemÃ¤Ã�,Â 
das Urteil des Sozialgerichts Kassel vom 24. November 2011 und die Bescheide der
Beklagten vom 20. Juni 2007 in der Gestalt der beiden Widerspruchsbescheide vom
28. und vom 29. Januar 2008, die Ã�nderungsbescheide vom 12. Februar 2010
aufzuheben und die Bescheide vom 3. Juli 2012 abzuÃ¤ndern und ergÃ¤nzend zu
den Bescheiden vom 3. Juli 2012 und vom 14. August 2012 festzustellen, dass der
KlÃ¤ger zu 2) aufgrund seiner TÃ¤tigkeit bei der KlÃ¤gerin zu 1) ab dem 1. MÃ¤rz
2007 als Kommanditist und als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der KomplementÃ¤rin der GmbH
und Co. KG auch nicht der Versicherungspflicht zur gesetzlichen
Rentenversicherung und nach dem Recht der ArbeitsfÃ¶rderung unterliegt.

Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Die Beklagte ist nach Erlass ihrer Bescheide im Berufungsverfahren der Auffassung,
das Sozialgericht sei in der angefochtenen Entscheidung zutreffend zu dem
Ergebnis gekommen, dass der KlÃ¤ger zu 2) abhÃ¤ngig beschÃ¤ftigt sei. Lediglich
wegen Ã�berschreitens der Beitragsbemessungsgrenze entfalle seine
Versicherungspflicht zur Kranken- und Pflegeversicherung.Â 

Die Beigeladenen zu 1) bis zu 3) stellen keine AntrÃ¤ge.

Die Beteiligten haben ihr EinverstÃ¤ndnis mit einer Entscheidung des Senats ohne
mÃ¼ndliche Verhandlung erklÃ¤rt. Wegen der Einzelheiten des Sach- und
Streitstandes wird ergÃ¤nzend auf die Verwaltungsakte der Beklagten und die
Gerichtsakten verwiesen, die Gegenstand der Beratung des Senats gewesen sind.Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde

Der Senat konnte im EinverstÃ¤ndnis der Beteiligten den Rechtsstreit ohne
mÃ¼ndliche Verhandlung entscheiden (Â§ 153 Abs. 1 i.V.m. Â§ 124 Abs. 2
Sozialgerichtsgesetz â�� SGG).Â 

Die Berufung des Beigeladenen zu 4) ist unzulÃ¤ssig. Berufung gegen ein Urteil des
Sozialgerichts kann nur erheben, der durch das Urteil beschwert ist. Die
Beigeladene zu 4) ist durch das Urteil nicht beschwert.

Gegenstand des Klageverfahrens vor dem Sozialgericht waren die vorliegend
angefochtenen Bescheide mit Ausnahme der im Berufungsverfahren erlassenen
Bescheide vom 3. Juli 2012 und vom 14. August 2012. Mit diesen hat die Beklagte
eine Entscheidung Ã¼ber die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung der
rechtlichen Beziehung der KlÃ¤gerin zu 1) zum KlÃ¤ger zu 2) getroffen. Dies war
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allein Streitgegenstand des Klageverfahrens vor dem Sozialgericht und damit
Streitgegenstand der Berufung. DemgegenÃ¼ber ist nicht streitbefangen die Frage
des sozialversicherungsrechtlichen Status der TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers zu 2) fÃ¼r
die Beigeladene zu 4) als Fremd-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer. Die vorliegend streitigen
Bescheide der Beklagten enthalten dazu keine sozialversicherungsrechtliche
Statusfeststellung. Daran Ã¤ndert sich nichts dadurch, dass im Urteil des
Sozialgerichts in der UrteilsbegrÃ¼ndung zu einer evtl. Beitragspflicht der
Beigeladenen zu 4) AusfÃ¼hrungen gemacht werden. Dabei handelt es sich um
obiter dicta, die von der Rechtskraft des Urteils nicht erfasst werden.Â 

Die von der KlÃ¤gerin zu 1) und dem KlÃ¤ger zu 2) form- und fristgerecht
erhobenen Berufungen sind gem. Â§ 151 Abs. 1 und 2 SGG zulÃ¤ssig und
begrÃ¼ndet.

Die angefochtenen Bescheide sind rechtswidrig und verletzen die KlÃ¤gerin zu 1)
und den KlÃ¤ger zu 2) in ihren Rechten. Die Beklagte hat rechtsfehlerhaft
festgestellt, dass der KlÃ¤ger zu 2) als Kommanditist der KlÃ¤gerin zu 1) in einer
abhÃ¤ngigen, damit in einem sozialversicherungspflichtigen
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis steht und dadurch der Versicherungspflicht in der
Rentenversicherung und nach dem Recht der ArbeitsfÃ¶rderung unterliegt.

Ausweislich aller streitbefangenen Bescheide ist vorliegend ausschlieÃ�lich die
rechtliche Beziehung des KlÃ¤gers zu 2) zur KlÃ¤gerin zu 1) als Kommanditist
statusrechtlich zu beurteilen. In diesen Bescheiden wird ausgefÃ¼hrt, die
Entscheidung betreffe die ausgeÃ¼bte BeschÃ¤ftigung â��bei der A. Vertriebs
GmbH & Co. KGâ�� und damit bei der KlÃ¤gerin zu 1). Da die KlÃ¤gerin zu 1) und
die Beigeladene zu 4) zwei RechtspersÃ¶nlichkeiten sind, ist auch das VerhÃ¤ltnis
des KlÃ¤gers zu 2) zu beiden Gesellschaften â�� der KlÃ¤gerin zu 1) und der
Beigeladenen zu 4) â�� statusrechtlich getrennt zu beurteilen.Â 

Personen, die gegen Arbeitsentgelt beschÃ¤ftigt sind, unterliegen der
Versicherungspflicht in der Rentenversicherung (Â§ 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI) sowie
nach dem Recht der der ArbeitsfÃ¶rderung (Â§ 24 Abs. 1 und Â§ 25 Abs. 1 SGB III).
BeurteilungsmaÃ�stab fÃ¼r das Vorliegen einer abhÃ¤ngigen BeschÃ¤ftigung ist Â§
7 Abs. 1 Satz 1 SGB IV. Danach ist BeschÃ¤ftigung die nichtselbstÃ¤ndige Arbeit,
insbesondere in einem ArbeitsverhÃ¤ltnis. Nach Â§ 7 Abs. 1 Satz 2 SGB IV sind
Anhaltspunkte fÃ¼r eine BeschÃ¤ftigung eine TÃ¤tigkeit nach Weisungen und eine
Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers.

Nach der stÃ¤ndigen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts setzt eine
BeschÃ¤ftigung voraus, dass der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber persÃ¶nlich
abhÃ¤ngig ist. Bei einer BeschÃ¤ftigung in einem fremden Betrieb ist dies der Fall,
wenn der BeschÃ¤ftigte in den Betrieb eingegliedert ist und er dabei einem Zeit,
Dauer, Ort und Art der AusfÃ¼hrung umfassenden Weisungsrecht des Arbeitgebers
unterliegt. DemgegenÃ¼ber ist eine selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit vornehmlich durch
das eigene Unternehmerrisiko, das Vorhandensein einer eigenen BetriebsstÃ¤tte,
die VerfÃ¼gungsmÃ¶glichkeit Ã¼ber die eigene Arbeitskraft und die im
Wesentlichen frei gestaltete TÃ¤tigkeit und Arbeitszeit gekennzeichnet. Ob jemand
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abhÃ¤ngig beschÃ¤ftigt oder selbstÃ¤ndig tÃ¤tig ist, hÃ¤ngt davon ab, welche
Merkmale Ã¼berwiegen. MaÃ�gebend ist stets das Gesamtbild der Arbeitsleistung.
Dieses bestimmt sich nach den tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen, zu denen die
rechtlich relevanten UmstÃ¤nde gehÃ¶ren, die im Einzelfall eine wertende
Zuordnung zum Typus der abhÃ¤ngigen BeschÃ¤ftigung erlauben (vgl. Urteile des
Bundessozialgerichts vom 01.12.1977, 12/3/12 RK 39/74, BSGE 45, 199 = SozR
2200 Â§ 1227 Nr. 8, vom 04.06.1998, B 12 KR 5/97 R, SozR 3-2400 Â§ 7 Nr. 13, vom
18.12.2001, B 12 KR 10/01 R, SozR 3-2400 Â§ 7 Nr. 20, vom 22.06.2005, B 12 KR
28/03 R, SozR 4-2400 Â§ 7 Nr. 5, vom 24.01.2007, B 12 KR 31/06 R, SozR 4-2400 Â§
7 Nr. 7 vom 28.05.2008, B 12 KR 13/07 R, USK 2008-45 und vom 11.03.2009, B 12
KR 21/07 R; zur VerfassungsmÃ¤Ã�igkeit dieser Abgrenzung
Bundesverfassungsgericht, Kammerbeschluss vom 20.05.1996, Az. 1 BvR 21/96,
SozR 3-2400 Â§ 7 Nr. 11).

Zur Ã�berzeugung des Senats steht der KlÃ¤ger zu 2) in keinem ArbeitsverhÃ¤ltnis
zur KlÃ¤gerin zu 1). Die Beklagte hat bei ihrer Entscheidung nicht beachtet, dass
nach den zwischen dem KlÃ¤ger zu 2) und den KlÃ¤gerinnen zu 1) und 4) â�� also
der KG und der KomplementÃ¤r GmbH â�� getroffenen vertraglichen
Vereinbarungen und der diesen VertrÃ¤gen zugrunde liegenden
gesellschaftsrechtlichen Konstruktion ein BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis des KlÃ¤gers
zu 2) allein mit der Beigeladenen zu 4) â�� also der KomplementÃ¤r GmbH â��
bestehen kann, und zwar aufgrund des mit dieser Gesellschaft geschlossenen
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrags. FÃ¼r diese Gesellschaft wird der KlÃ¤ger
zu 2) tÃ¤tig und von ihr erhÃ¤lt er auch seine VergÃ¼tung in HÃ¶he von 84.000
â�¬ brutto jÃ¤hrlich (Â§ 3 des Anstellungsvertrags). Dagegen fehlt es an einer
weisungsabhÃ¤ngigen, gegen Entgelt ausgeÃ¼bten TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers zu 2)
fÃ¼r die KlÃ¤gerin zu 1). Die Stellung des KlÃ¤gers zu 2) als Kommanditist der
KlÃ¤gerin zu 1) gem. Â§ 3 (3.2) des Gesellschaftsvertrags ist eine ausschlieÃ�lich
gesellschaftsrechtliche Position, durch die kein ArbeitsverhÃ¤ltnis begrÃ¼ndet wird.
Zwar kann auch ein Kommanditist in ein abhÃ¤ngiges BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis
zu â��seinerâ�� KG treten. Zwischen der KlÃ¤gerin zu 1) und dem KlÃ¤ger zu 2)
wurde aber kein schriftlicher Arbeitsvertrag geschlossen. Auch ergeben sich aus
dem Vortrag und dem Akteninhalt keine Anhaltspunkte fÃ¼r einen mÃ¼ndlichen
Arbeitsvertrag. Ein ArbeitsverhÃ¤ltnis zwischen den KlÃ¤ger zu 2) und der KlÃ¤gerin
zu 1) war auch weder gewollt noch bestand dafÃ¼r ein BedÃ¼rfnis. Denn nach Â§ 7
(1.) des Gesellschaftsvertrags obliegt die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung und Vertretung der
KlÃ¤gerin zu 1) allein der Beigeladenen zu 4) als KomplementÃ¤rgesellschaft. Deren
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer wird gem. Â§ 7 (1.2) des Gesellschaftsvertrags der KlÃ¤gerin zu
1) von der Gesellschaftsversammlung der Beigeladenen zu 4) bestellt und berufen.
Damit wird auch durch die Regelungen des Gesellschaftsvertrags der KlÃ¤gerin zu
1) eine klare Trennung der rechtlichen Beziehungen des KlÃ¤gers zu 2) im
VerhÃ¤ltnis zur KlÃ¤gerin zu 1) und zur Beigeladenen zu 4) deutlich. Soweit in Â§ 8
des Gesellschaftsvertrags der KlÃ¤gerin zu 1) die Verpflichtung des
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers zur Erstellung einer Gesamtplanung geregelt ist, bezieht sich
dies auf die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung durch die Beigeladene zu 4) als
KomplementÃ¤rgesellschaft der KlÃ¤gerin zu 1), die gem. Â§ 7 (1.) zur
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung verpflichtet ist. Da die Beigeladene zu 4) als juristische Person
nicht selbst tÃ¤tig werden kann, erfÃ¼llt sie ihre Verpflichtung zur
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GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung gegenÃ¼ber der KlÃ¤gerin zu 1) durch den KlÃ¤ger zu 2). Der
KlÃ¤ger zu 2) ist damit aufgrund des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrags mit
der Beigeladenen zu 4) mittelbarer GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der KlÃ¤gerin zu 1). Dies
wird durch die Regelungen in Â§ 1 Ziffer 1. und 2. des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-
Anstellungsvertrags deutlich, wo ausdrÃ¼cklich auf die Verpflichtung des KlÃ¤gers
zu 2) zur GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung und Vertretung (auch) der KlÃ¤gerin zu 1)
hingewiesen wird; der KlÃ¤ger zu 2) ist verpflichtet, seine gesamte Arbeitskraft und
sein ganzes Wissen â��ausschlieÃ�lich in den Dienst der Gesellschaft bzw. der A.
Vertriebs GmbH & Co KGâ�� â�� also der KlÃ¤gerin zu 1) â�� zu stellen; er hat den
Gesamtplan der KlÃ¤gerin zu 1) zu erstellen und auszufÃ¼hren (Â§ 9). Weisungen
kann der KlÃ¤ger zu 2) aber nur aufgrund seines mit der Beigeladenen zu 4)
geschlossenen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrags Weisungen erhalten und
zwar auch nur von der Gesellschafterversammlung der Beigeladenen zu 4).Â 

Die angefochtenen Bescheide der Beklagten sind daher aufzuheben, weil sie ein
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis des KlÃ¤gers zu 2) mit der KlÃ¤gerin zu 1) festgestellt
haben, welches nicht existiert. Ein solches kann lediglich im VerhÃ¤ltnis des
KlÃ¤gers zu 2) zur KomplementÃ¤r GmbH bestehen. Insoweit ist darauf
hinzuweisen, dass die A. Dienstleistungs GmbH & Co KG mit Schreiben vom 19.
Februar 2007 nicht nur eine Statusfeststellung in Bezug auf die TÃ¤tigkeit des
KlÃ¤gers zu 2) fÃ¼r die KlÃ¤gerin zu 1), sondern auch im Hinblick auf die
Beigeladene zu 2) beantragt hatte. Eine Statusfeststellung zu dieser TÃ¤tigkeit des
KlÃ¤gers zu 2) wird die Beklagte noch zu treffen haben.Â 

Der Senat sieht sich veranlasst, dazu Folgendes anzumerken:

Die TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers zu 2) fÃ¼r die Beigeladene zu 4) als Fremd-
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer ist ebenso auf der Grundlage von Â§ 7 SGB IV und o.g.
GrundsÃ¤tzen der Rechtsprechung zu beurteilen. Nach diesen GrundsÃ¤tzen richtet
sich auch die Beurteilung der Frage, ob der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer einer GmbH
abhÃ¤ngig und deshalb versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt ist oder nicht. Weder
seine Organstellung noch die AusÃ¼bung der Arbeitgeberfunktionen fÃ¼r die
GmbH gegenÃ¼ber deren Arbeitnehmern schlieÃ�t seine abhÃ¤ngige
BeschÃ¤ftigung aus. MaÃ�gebend ist vielmehr die Bindung des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers
an das willensbildende Organ der Gesellschaft, in der Regel die Gesamtheit der
Gesellschafter. Ein GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer, der am Kapital der Gesellschaft nicht
beteiligt ist (so genannter Fremd-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer), steht in der Regel in einem
abhÃ¤ngigen BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis zur GmbH, es sei denn, er kann in der
GmbH â��schalten und waltenâ�� wie er will, weil er die Gesellschaft persÃ¶nlich
dominiert oder weil sie wirtschaftlich von ihm abhÃ¤ngig ist (Bundessozialgericht,
Urteil vom 6. MÃ¤rz 2003, Az. B 11 AL 25/02R; Urteil vom 18. Dezember 2001, Az. B
12 KR 10/01 R). Dies hat das Bundessozialgericht insbesondere bei
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrern angenommen, die die GeschÃ¤fte des Unternehmens faktisch
wie Alleininhaber nach eigenem GutdÃ¼nken fÃ¼hrten (Urteil vom 8. Dezember
1987, Az. 7 RAr 25/86). Ein maÃ�geblicher rechtlicher oder auch nur tatsÃ¤chlicher
Einfluss auf die Willensbildung der Gesellschaft ist ausgeschlossen, wenn der
Gesellschafter damit Einzelweisungen an sich im Bedarfsfall jederzeit verhindern
kann. Eine derartige Rechtsmacht besitzt ein GmbH-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer
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regelmÃ¤Ã�ig dann, wenn er zugleich Gesellschafter der GmbH mit einem Anteil am
Stammkapital von zumindest 50 % ist (Bundessozialgericht, [Urteil vom 23. Juni
1994, Az. B 12 RK 72/92 in NJW 1994 S. 2974] Urteil vom 20. MÃ¤rz 1984, Az. 7 RAr
70/82; Urteil vom 18. April 1991, Az. 7 RAr 32/90). Auch wenn die Kapitalbeteiligung
geringer ist, kann die Arbeitnehmereigenschaft fehlen, wenn sich aus den
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags die Rechtsmacht entnehmen lÃ¤sst, dass
der Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer mit seinem Anteil alle ihm nicht genehmen
Entscheidungen verhindern kann (sogenannte SperrminoritÃ¤t:
Bundessozialgericht, Urteil vom 18. April 1991, Az. 7 RAr 32/90). Eine solche
SperrminoritÃ¤t liegt dann vor, wenn der Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer nach
dem Gesetz und den Abreden des Gesellschaftsvertrags Einzelanweisungen an sich
im Bedarfsfall jederzeit verhindern kann (Bundessozialgericht, Urteil vom 8. August
1990, Az. 11 RAr 77/89 und Urteil vom 23. Juni 1994, Az. B 12 RK 72/92). Dagegen
liegt kein maÃ�geblicher gesellschaftsrechtlicher Einfluss vor, wenn der
Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer so wesentliche Entscheidungen wie die
AuflÃ¶sung der Gesellschaft, die operative Neuausrichtung oder seine eigene
Abberufung beziehungsweise Entlassung nicht verhindern kann. Nach gefestigter
Rechtsprechung des Senats (Urteil vom 26. April 2012, Az. L 8 KR 315/10; Urteil
vom 28. Juni 2012, Az. L 8 KR 239/10) ist bei der Beurteilung des
sozialversicherungsrechtlichen Status eines GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers einer GmbH, die
Teil einer Firmenverflechtung ist, allein auf den Arbeitsvertrag des
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers mit dieser GmbH und die unmittelbare Rechtsmacht des
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers gegenÃ¼ber dieser GmbH abzustellen.Â 

Anhand dieser Kriterien sprechen gewichtige GrÃ¼nde dafÃ¼r, den KlÃ¤ger zu 2)
als Fremd-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer bei der Beigeladenen zu 4) nach dem Gesamtbild
seiner TÃ¤tigkeit als abhÃ¤ngig BeschÃ¤ftigten anzusehen. Der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-
Anstellungsvertrag mit der Beigeladenen zu 4) enthÃ¤lt die Ã¼blichen Regeln eines
Arbeitsvertrages (regelmÃ¤Ã�iges ergebnisunabhÃ¤ngiges Entgelt, Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall und Anspruch auf bezahlten Urlaub). Auch kann er keinen
maÃ�geblichen Einfluss auf die GeschÃ¤fte der Beigeladenen zu 4) ausÃ¼ben. Er
ist aufgrund des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrags in das Regelwerk des A.
Beteiligungspartnerschaftsmodells eingebunden und kann nicht wie ein
selbstÃ¤ndig TÃ¤tiger frei schalten und walten. Er bedarf der vorherigen
Zustimmung der Gesellschaftsversammlung der Beigeladenen zu 4) zu allen Ã¼ber
den normalen GeschÃ¤ftsbetrieb hinausgehenden GeschÃ¤ften, insbesondere zu
den in Â§ 2 (Nr. 1.1 folgende) des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrags
aufgezÃ¤hlten GeschÃ¤ften. Der jÃ¤hrlich zu erstellende Gesamtplan ist fÃ¼r den
KlÃ¤ger zu 2) fÃ¼r seine TÃ¤tigkeit als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Beigeladenen zu 4)
verbindlich (Â§ 9 3. des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrags). Die
GestaltungsmÃ¶glichkeit des KlÃ¤gers zu 2) bei der Erstellung dieser jÃ¤hrlichen
Gesamtplanung (Â§ 9 des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrags) ist
eingeschrÃ¤nkt. So ist er verpflichtet, diese Gesamtplanung mit den
Planungstechniken und -instrumenten der A. Dienstleistungs GmbH & Co. KG zu
erstellen und sich dabei von dieser auch beraten zu lassen. Auch sind seine
EinflussmÃ¶glichkeiten auf die Verabschiedung dieses Gesamtplans beschrÃ¤nkt.
Gem. Â§ 9 (2.) des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrags ist der KlÃ¤ger zu 2)
verpflichtet, die Gesamtplanung der Gesellschafterversammlung der KlÃ¤gerin zu 1)
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zu Beschlussfassung vorzulegen. Der KlÃ¤ger zu 2) ist zwar Mitglied des
PrÃ¼fungsausschusses, der zur Entscheidung berufen ist, wenn in der
Gesellschafterversammlung keine Einstimmigkeit erzielt werden kann (Â§ 9 2.2.1
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrags). In dem PrÃ¼fungsausschuss beschlieÃ�en
neben dem KlÃ¤ger zu 2) aber ein weiterer GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer einer anderen
deutschen Vertriebsgesellschaft und der GrÃ¼nder der A. Gruppe, Herr F. Kann der
PrÃ¼fungsausschuss keinen einvernehmlichen Beschluss seiner 3 Mitglieder fassen,
so entscheidet er mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder (Â§ 8 2.2.4
Gesellschaftsvertrag der KlÃ¤gerin zu 1). Damit kann der KlÃ¤ger zu 2) eine ihm
nicht genehme Entscheidung des PrÃ¼fungsausschusses nicht verhindern und ist
an die beschlossene Gesamtplanung in seiner TÃ¤tigkeit als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der
Beigeladenen zu 4) gebunden (Â§ 9 2.2.4). DarÃ¼ber hinaus ist der er KlÃ¤ger zu 2)
den engen Regelungen des VertragshÃ¤ndler-Vertrages unterworfen. Mit dem
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrag wurde ihm von der Beigeladenen zu 4) die
Aufgabe Ã¼bertragen, ihre Funktion als geschÃ¤ftsfÃ¼hrende
KomplementÃ¤rgesellschaft der KlÃ¤gerin zu 1) wahrzunehmen. Die
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung der KlÃ¤gerin zu 1) ist wiederum der ErfÃ¼llung dieses
VertragshÃ¤ndler-Vertrages verpflichtet. Der KlÃ¤ger zu 2) schuldet also auch
gegenÃ¼ber der Beigeladenen zu 4) die ErfÃ¼llung der Vorgaben dieses Vertrages.
Im Fall der Nicht- oder Schlechtleistung dieser Vorgaben kann der VertragshÃ¤ndler-
Vertrag zwar nur gegenÃ¼ber der vertragsschlieÃ�enden KlÃ¤gerin zu 1)
gekÃ¼ndigt werden, dies fÃ¼hrt aber unter bestimmten UmstÃ¤nden gem. 8 (3.)
des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrags auch zum Widerruf der
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerbestellung.

Soweit der KlÃ¤ger zu 2) dagegen auf sein wirtschaftliches Risiko hinweist, ist die
TragfÃ¤higkeit dieses Arguments schon im Hinblick auf die enge Eingebundenheit
des KlÃ¤gers zu 2) in die fremdbestimmte Ordnung der A.-Gruppe fraglich, die sich
Ã¤uÃ�erlich in den von dritter Seite bis ins Detail ausgearbeiteten und verbindlich
vorgegebenen VertrÃ¤gen niederschlÃ¤gt und insbesondere dadurch geprÃ¤gt ist,
dass der KlÃ¤ger zu 2) in seiner Funktion als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer und Kommanditist
nur solange einen gesicherten Status hat, wie er wirtschaftlichen Erfolg aufweisen
kann; denn nach Â§ 8 Ziffer 2.1 und 2.2 des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrags
berechtigt bereits das Abweichen von der verbindlichen Gesamtplanung in zwei
aufeinanderfolgenden GeschÃ¤ftsjahren (im Sinne einer Unterschreitung der
festgelegten UmsÃ¤tze oder Ã�berschreitung der KostensÃ¤tze) die Gesellschaft
zum Widerruf der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerbestellung. Zudem trÃ¤gt der KlÃ¤ger zu 2)
jedenfalls in seiner Eigenschaft als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Beigeladenen zu 4) nach
Â§ 3 Ziffer 1. des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Anstellungsvertrags kein wirtschaftliches
Risiko. Das ihm vertraglich zustehende Entgelt ist vom wirtschaftlichen Erfolg der
Beigeladenen zu 4) unabhÃ¤ngig. Das Risiko einer Zahlungsverpflichtung trÃ¤gt der
KlÃ¤ger dagegen nur in seiner Eigenschaft als Kommanditist der KlÃ¤gerin zu 1) im
Fall deren AuflÃ¶sung oder seines Ausscheidens als Kommanditist.

Dem Senat war es â�� wie ausgefÃ¼hrt â�� verwehrt, diese Ã�berlegungen zur
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrertÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers zu 2) fÃ¼r die Beigeladene zu 4) in
seiner Entscheidung zu berÃ¼cksichtigen. Sie verstehen sich â�� insbesondere vor
dem Hintergrund der bisherigen Verfahrensdauer und der Tatsache, dass die fÃ¼r
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die Beteiligten maÃ�gebliche Rechtsfrage aus formellen GrÃ¼nden im hiesigen
Verfahren keiner rechtsverbindlichen Antwort zugefÃ¼hrt werden kann â�� als
Hinweise des Senats, wie dieser die Rechtslage in Bezug auf das RechtsverhÃ¤ltnis
des KlÃ¤gers zu 2) zur KomplementÃ¤r GmbH einschÃ¤tzt. Â 

Vorliegend war eine getrennte Kostenentscheidung zu treffen. Nach Ã�berzeugung
des Senats besteht vorliegend kein einheitlicher Streitgegenstand, bei dem nur eine
einheitliche Kostenentscheidung nach 193 SGG mÃ¶glich ist (hierzu BSG, Urteil vom
29. Mai 2006, B 2 U 391/05 B, juris). Vielmehr ist jeder Rechtsstreit der KlÃ¤gerin zu
1), des KlÃ¤gers zu 2) und der Beigeladenen zu 4) prozessrechtlich selbstÃ¤ndig (so
auch Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 11. Dezember 2013, Az. L
6 R 152/12 B). Dies zeigt sich z. B. darin, dass die Prozessvoraussetzungen fÃ¼r
jeden Beteiligten einzeln zu prÃ¼fen sind und â�� wie vorliegend â�� zu
unterschiedlichen Ergebnissen fÃ¼hren kÃ¶nnen. Dementsprechend besteht kein
Grund, die Kostenprivilegierung des KlÃ¤gers zu 2) auch fÃ¼r die Ã¼brigen, selbst
nicht kostenprivilegierten KlÃ¤ger anzunehmen.

Die Kostenentscheidung in Bezug auf die KlÃ¤gerin zu 1) beruht demzufolge auf Â§
197a SGG i.V.m. Â§ 154 Abs. 1 und 2 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO).

Die Kostenentscheidung in Bezug auf den KlÃ¤ger zu 2) beruht auf Â§ 193 SGG.

Die Kostenentscheidung in Bezug auf die Beigeladene zu 4) beruht auf Â§ 197a SGG
i.V.m. Â§ 154 Abs. 2 VwGO.

FÃ¼r die Ã¼brigen Beteiligten beruht die Kostenentscheidung auf Â§ 197a SGG
i.V.m. Â§ 154 Abs. 3 VwGO bzw. Â§ 193 SGG.

Die Revision wird nicht zuzulassen, da die Voraussetzungen des Â§ 160 Abs. 2 SGG
nicht vorliegen.

Der Streitwert war im Hinblick auf die Verfahren der KlÃ¤gerin zu 1) und des
Beigeladenen zu 4) nach Â§ 52 Abs. 2 Gerichtskostengesetz (GKG) festzusetzen.
Mangels nÃ¤herer Anhaltspunkte fÃ¼r die Bestimmung des Streitwerts war auf den
Auffangstreitwert zurÃ¼ckzugreifen.Â 

Erstellt am: 03.01.2022

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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